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Bürgersprechstunde des Landrates
An 30.06.25 findet im Sitzungsraum im 3. OG im tech. Rathaus 
in Wolgast, Burgstraße 6, die Bürgersprechstunde des Landra-
tes Michael Sack (Landkreis Vorpommern-Greifswald) im Rah-
men seiner Ämterbereisung statt. Für den Zeitraum von 16 bis 
17 Uhr haben Sie die Möglichkeit Termine für Einzelgespräche 
mit dem Landrat zu vereinbaren. Termine erhalten Sie unter: 
katja.tremmel@wolgast.de oder 03836 251 131.

Der Landrat Michael Sack (l.) und der Bürgermeister Martin 
Schröter (r.) im Gespräch zum geplanten Schulcampus am zu-
künftigen Standort.

Der Vorleseturm in der  
Stadtbibliothek Wolgast

Liebe Eltern, Großeltern und Vorlese-
begeisterte,
wir laden Sie herzlich ein, bei unse-
rem neuen Vorleseturm-Projekt mit-
zumachen!
Dieses Mal bauen wir keinen Bücher-
turm mit Grundschulkindern, sondern 
einen Vorleseturm – und zwar ge-
meinsam mit Ihnen!

Warum ein Vorleseturm?
Weil Vorlesen der beste Start ins Lesenlernen ist!
Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, entwickeln ein bes-
seres Sprachverständnis, mehr Fantasie – und später auch 
mehr Freude am eigenen Lesen.
Digitale Medien können das Vorlesen nicht ersetzen:
Sie hören nicht zu, erklären keine schwierigen Wörter und neh-
men niemanden in den Arm.
Aber Sie können das!
Deshalb wollen wir mit dem Vorleseturm das regelmäßige Vor-
lesen zu Hause wieder in den Mittelpunkt rücken – für Kinder im 
Vorschulalter.

So funktioniert der Vorleseturm:
• Jedes vorgelesene Buch zählt!
• Pro Buch wird 1 cm zum Turm dazugerechnet.
• Magische Vorleseformel:

Jedes Zuhause vorgelesene Buch darf mit der Zahl der Zu-
hörer multipliziert werden! Die Idee ist, auch Kinder einzula-
den, denen zuhause nicht vorgelesen wird. Auch hier wird 
pro vorgelesenem Buch 1 cm gerechnet.

Online Terminvergabe  
im Einwohnermeldeamt des  

Amtes Am Peenestrom
Seit dem 01.06.2025 ist es für alle Bürgerinnen und Bürger 
möglich, einen Termin im Einwohnermeldeamt des Amtes 
Am Peenestrom zu buchen.

Die Buchungsoberfläche finden Sie unter:
https://wolgast.de/rathaus/einwohnermeldeamt/

Das Einwohnermeldeamt ist einer der meist frequentierten 
Anlaufpunkte im Rathaus. Besonders rund um die Urlaubs-
zeit gibt es eine erhöhte Nachfrage nach verschiedenen 
Reisedokumenten.
Mit dem neuen Terminvergabesystem wird für Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit geschaffen, sich einen festen 
Termin zu sichern. 
Die Ungewissheit darüber, wie lang die Wartezeit vor Ort 
wohl ist, wird reduziert. 
Der Gang zum Einwohnermeldeamt wird planbar und bür-
gerfreundlicher.
Zum anderen erhalten die Kolleginnen die Möglichkeit, 
kurzfristig auf technische Probleme, urlaubs- oder krank-
heitsbedingten Ausfall und vieles mehr zu reagieren. 
Die Online Terminvergabe ist eine Möglichkeit das Arbeits-
aufkommen besser einzuschätzen und für die Kolleginnen 
händelbar zu machen.
Selbstverständlich wird es weiterhin Zeiten geben, in denen 
Bürgerinnen und Bürger auch ohne Termin den Service des 
Einwohnermeldeamtes nutzen können.

Diese Zeiten sind: Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr & Freitag 
09:00 - 12:00 Uhr

Zunächst wird es eine Übergangsphase geben. In dieser 
Zeit werden Bürgerinnen und Bürger auch innerhalb der 
übrigen Geschäftszeiten nach Möglichkeit ohne Termin  
bedient. 
Sie werden jedoch auf längere Wartezeiten und die Mög-
lichkeit der Terminbuchung hingewiesen.
Für Personen, die keine eigenständige Terminbuchung 
durchführen können, bieten wir einen entsprechenden  
Service über unsere Zentrale an. 
Unsere Kollegin Frau Baltsch wird mit Ihnen gemeinsam 
gern online einen Termin buchen.

Bitte beachten:
Aufgrund technischer Probleme bzgl. der Fotoaufnahme 
(Point ID`s) können zurzeit keine Lichtbilder im Einwohner-
meldeamt für Personalausweise, Reisepässe und vorläufi-
ge Dokumente aufgenommen werden.
Bürger, die dringend Dokumente benötigen, müssen digita-
le Passbilder vom Fotostudio im Meldeamt vorlegen.
Wir bitten um Verständnis.“
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Unser Ziel:
Wir wollen das Lesehäuschen in der Stadtbibliothek (ca. 160 cm 
hoch) erlesen.
Das entspricht 160 vorgelesenen Büchern – oder 16 PISA!
Am 15. jeden Monats wird der aktuelle Stand veröffentlicht.

Die Idee hinter den Büchertürmen
Die Autorin Ursel Scheffler hatte die 
Idee zu den Büchertürmen, als sie 
erfuhr, dass Hamburg in der PISA-
Studie schlechter abgeschnitten 
hatte als Shanghai.
„Die chinesischen Kinder lernen 
über 3000 Zeichen – und wir nur 26! 
Da läuft doch was schief!“ So ent-
stand das PISA-Maß.
2024 wurde Ursel Scheffler dafür 
mit dem Pädagogischen Medien-
preis ausgezeichnet und 2025 mit 
dem Lesepreis der Stiftung Lesen.

Machen Sie mit!
• Melden Sie sich kostenfrei in der Stadtbibliothek an.
• Lesen Sie zu Hause vor – und lassen Sie unseren Vorlese-

turm wachsen!

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und viele wunderbare 
Vorlese-Momente!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stadtbibliothek Wolgast

Leseliste
Pro Buch wird 1 cm gerechnet, d.h. 10 Bücher = 1 Pisa.
Name des Vorlesers .....................................................................
Die folgenden Bücher wurden im Monat ...................vorgelesen.

Buchtitel Autor Anzahl d. Zuhörer

Post oder Briefeinwurf: 
Burgstraße 6 
17438 Wolgast
E-Mail: ideen@wolgast.de 
Tel.: 03836 251 130

Namen für neue Straßen in Wolgast - Ihre Meinung zählt!
Im Rahmen des Großprojekts zur Schaffung einer Ortsumgehung für 
die Stadt Wolgast wurden mehrere Zufahrtsstraßen und Verbindungs-
wege neu angelegt. Neben dem Bau der Haupttrasse, die zukünftig 
die B111 sein wird, wurde zum Beispiel die Leeraner Straße bis zum 
neu gebauten Kreisverkehr verlängert. So einfach gestaltet sich die 
Namensfindung jedoch nicht überall. Bei zwei neu entstandenen Ne-
benstraßen zur Ortsumgehung möchte die Stadt Wolgast Sie daher um 

Ihre Mitbestimmung bitten. Die erste zu benennende Straße verläuft 
vom neuen Kreisverkehr nahe dem Gewerbegebiet Am Schanzberg 
parallel zur Haupttrasse bis zur Bahnhofstraße. Die städtische Straße 
ist eine sinnvolle Ergänzung für den gesamten Stadtverkehr. Im ge-
samten Planungs- und Bauzeitraum wurde sie durch die Mitwirkenden 
als „Neue Bahnhofstraße“ bezeichnet. Dieser Name kann jedoch noch 
angepasst werden. Welche Ideen haben Sie?

Abb. 1 Quelle: OpenStreetMap

Abb. 2 Quelle: OpenStreetMap

Diese Straße soll 

__________________ 

__________________ 

heißen.

Zudem wurde eine neue 
Zufahrt für die nahegele-
genen Kleingartenanlagen 
hergerichtet. Sie führt von 
der oben genannten neu-
en kommunalen Straße  
(Abb. 1) bis zum Kleingar-
tenverein Zisaberg e.V.. Der 
Name dieser Straße laute-
te im Bauzeitraum „Anbin-
dung Kleingartenanlage“. 
Hier muss ein richtiger 
Straßenname her. 
Was denken Sie?

Diese Straße soll 

__________________ 

__________________ 

heißen.

Tragen Sie Ihre Ideen gern 
direkt im Artikel an den aus-
gesparten Stellen ein und 
reichen Sie sie uns ein. 
Natürlich wir nehmen Ihre 
Rückmeldungen auch per 
E-Mail oder am Telefon ent-
gegen. Einreichungen wer-
den bis zum 30.06.2025 
entgegengenommen.
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Bekanntmachung der Gemeinde Lütow über 
die Satzung des Bebauungsplanes Nr.13 

„Östlich des Lütower Weges“  
Ortsteil Neuendorf

Übersichtsplan BP Nr. 13 „Östlich der Lütower Weges“

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 „Östlich des 
Lütower Weges“ Ortsteil Neuendorf hat eine Größe von ca. 4,55 
ha und befindet sich im Ortsteil (OT) Neuendorf, östlich und 
teilweise westlich des Lütower Weges. Nordöstlich grenzt der 
Planbereich an die Gemeindestraße „Netzelkower Weg“ des OT 
Neuendorf. Östlich und südlich grenzt der Planbereich an land-
wirtschaftlich genutzte Flächen. Nordwestlich schließt der Plan-
bereich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 12 
„Westlich des Lütower Weges“ an. Der Geltungsbereich umfasst 
Teilflächen der Kreisstraße K 29. Die Lage des Planbereiches 
ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt.
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 06.Juni 2024 
aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 10 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634) sowie nach § 86 Landesbauordnung Mecklen-
burg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S. 344) in der je-
weils zum Zeitpunkt der Satzung gültigen Fassung die Satzung 
über den Bebauungsplans Nr. 13 „Östlich des Lütower Weges“ 
OT Neuendorf bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) beschlossen.
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat mit Schreiben vom 
16. Oktober 2024 die Genehmigung mit Maßgaben, Auflagen 
und Hinweisen (AZ: 03347-24-44) für die Satzung des Bebau-
ungsplans Nr. 13„Östlich des Lütower Weges“ Ortsteil Neuen-
dorf gemäß § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) erteilt.

Bekanntmachung der Stadt Lassan  
über die Einleitung des Verfahrens  

zur Neuaufstellung des  
Flächennutzungsplans

Die Stadtvertretung beschloss in der Sitzung vom 09.07.2024 
die Einleitung des Verfahrens Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes für die Stadt Lassan. 
Der Flächennutzungsplan umfasst das gesamte Gemeindege-
biet. Zum Gemeindegebiet der Stadt Lassan gehören die Stadt 
Lassan sowie die Ortsteile Pulow, Papendorf, Klein Jasedow 
und Waschow. 
Die Lage des Planbereiches ist im beigefügten Übersichtsplan 
dargestellt.
Ziel der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist die 
städtebaulichen Entwicklungsziele der Stadt langfristig festzu-
legen. 
Bei der Aufstellung des vorbereitenden Bauleitplanes werden 
insbesondere die Belange des Umweltschutzes, des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB berücksichtigt. Die Planung wird nach §§ 2 ff. BauGB 
aufgestellt. Eine Umweltprüfung ist durchzuführen und ein Um-
weltbericht zu erarbeiten.
Die Aufstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes für 
das gesamte Gemeindegebiet der Stadt Lassan erfolgt im Re-
gelverfahren. 
Im Regelverfahren wird eine zweimalige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie der Nachbargemeinden vorgenommen.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffent-
lich bekannt gemacht. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
Beschlusses erfolgt durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt 
„Der Amtsbote Am Peenestrom“.
Ergänzend ist die Bekanntmachung im Internet über die Home-
page des Amtes Amt Peenestrom unter www.amt-am-pee-
nestrom.de unter dem Link „Bekanntmachungen“ einzusehen.
Zusätzlich sind die Unterlagen im Internetportal des Landes 
M-V, auf dem Bauleitplanserver M-V unter https://bplan.geoda-
ten-mv.de/Bauleitplaene einsehbar.

    

LEGENDE

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Flächennutzungsplanes

Ingenieurbüro D. Neuhaus & Partner GmbH

August-Bebel-Straße 29   17389 Anklam Fon 0 39 71 / 20 66 - 0
www.ingenieurbuero-neuhaus.de    anklam@ibnup.de Fax 0 39 71 / 20 66 99

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2024

Aufstellung eines wirksamen Flächennutzungsplanes für das Gemeindegebiet der Stadt Lassan

ohne Maßstab                Juni 2024

Aufstellung eines wirksamen Flächennutzungsplanes für das 
Gemeindegebiet der Stadt Lassan
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Mit Datum vom 06.06.2025 wurden die in der Genehmigung 
vom 16.10.2024 erteilten Maßgaben durch den Landkreis Vor-
pommern-Greifswald bestätigt. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes für Verfahren 
nach § 62 LBauO M-V durch die Bauherren der Nachweis der 
Abwasserentsorgung vorzulegen ist.
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird die Erteilung der Ge-
nehmigung hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Die Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 13 „Östlich des Lütower Weges“ 
Ortsteil Neuendorf tritt mit Ablauf des Tages der ortsüblichen 
Bekanntmachung in Kraft. Die ortsübliche Bekanntmachung er-
folgt durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt „Der Amtsbote 
Am Peenestrom“.
Jedermann kann die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13 
„Östlich des Lütower Weges“ Ortsteil Neuendorf und die Be-
gründung dazu, ab diesem Tag im Amt Am Peenestrom in 17438 
Wolgast, Burgstraße 6 im Fachdienst Bauverwaltung/-planung, 
Zimmer K 104 während der Geschäftszeiten einsehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangen.
Ergänzend wird der wirksame Bebauungsplan Nr. 13 „Östlich 
des Lütower Weges“ Ortsteil Neuendorf mit Begründung auf 
der Homepage des Amtes Am Peenestrom unter www.amt-am-
peenestrom.de, Ortsrecht, unter dem Link Flächennutzungs-/
Bebauungspläne eingestellt.
Zusätzlich sind die Unterlagen im Internetportal des Landes 
M-V, auf dem Bauleitplanserver M-V unter https://bplan.geoda-
ten-mv.de/Bauleitplaene einsehbar.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Lütow geltend gemacht worden sind. 
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 der Kom-
munalverfassung Mecklenburg- Vorpommern vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S. 777), über die fristgemäße Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zu-
lässige Nutzung durch diese Bebauungsplanung und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

     

Bekanntmachung der Gemeinde Lütow über 
den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
zum Vorentwurf des Bebauungsplan Nr. 15 

„Wochenendhausgebiet an der Straße  
Am Achterwasser“

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr 15 „Wochenendhaus-
gebiet an der Straße Am Achterwasser“ umfasst die Flurstücke 
78/1, 78/2, 101/2, 101/3, 102/11, 102/12, 102/13,102/14, 102/15, 
102/17, 102/18, 102/25, 102/28, 107/2, 107/3, 107/4 und 107/5 
und teilweise die Flurstücke 78/3, 78/10, 101/4,102/19 und 
102/26 der Flur 1 der Gemarkung Lütow. Das Plangebiet hat 
eine Größe von ca. 0,56 ha und befindet sich im OT Lütow. Es 
umfasst den größten Teil der zum Erholungsverein „Zum Gnitz“ 
e.V. gehörenden Grundstücke und wird im Süden durch die 
Straße Am Achterwasser sowie im Osten, Westen und Norden 
durch Wohn- und Ferienhausbebauung begrenzt. Die Lage des 
Planbereiches ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Ausweisung 
eines Sondergebiets (SO) Erholung mit der Zweckbestimmung 
Wochenendhausgebiet gemäß § 10 Abs. 3 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). Die Planung wird nach § 2 ff. Baugesetzbuch 
(BauGB) aufgestellt. Eine Umweltprüfung ist durchzuführen.

Die Gemeindevertretung Lütow hat in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 18. Dezember 2024 zur Erlangung der Genehmigung den 
Beitritt zu den Maßgaben und Auflagen folgenden Inhalts be-
schlossen:

Maßgabe 1
Es ist nachzuweisen, dass der Erwerb von Ökopunkten in einem 
geeigneten Ökokonto zum Ausgleich des Defizits von 1.982,25 
Kompensations-Flächenäquivalenten (KFÄ) erfolgt ist. Der Aus-
gleich für den Eingriff in Natur und Landschaft ist auf Ebene der 
Bauleitplanung gemäß § 1a Abs. 3 BauGesetzbuch (BauGB) ab-
schließend zu klären. Der Eingriff kann nicht vollständig innerhalb 
des Geltungsbereichs des genannten BP ausgeglichen werden. 
Als externe Ausgleichsmaßnahme ist der Erwerb von Ökopunk-
ten aus einem Ökokonto vorgesehen, welches in den vorgelegten 
Unterlagen nicht benannt wird. Damit ist der Eingriff in Natur und 
Landschaft durch den Bebauungsplan nicht abschließend ge-
klärt. Für die externe Kompensationsmaßnahme ist ein Ökokonto 
zu wählen, mit der unteren Naturschutzbehörde ist abzustimmen, 
ob dieses geeignet ist. Als Nachweis für den Erwerb der Öko-
punkte ist mir das Abbuchungsprotokoll vorzulegen.

Maßgabe 2
Die Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landes-
planung Vorpommern vom 02.05.2024 ist in die Abwägung ein-
zustellen. In seiner Stellungnahme vom 02.05.2024 hat das Amt 
für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern der geplan-
ten Ausweisung von Wohnbauflächen nicht jedoch der geplan-
ten Ausweisung der Flächen für Ferienwohnungen zugestimmt. 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Die Gemeinde 
Lütow hat sich im Rahmen der Abwägung nicht mit dieser Stel-
lungnahme auseinandergesetzt, es liegt hier ein Abwägungsde-
fizit vor, welches auszuräumen ist.

Maßgabe 3
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-
Greifswald hat in den Stellungnahmen der Übergangslösung 
hinsichtlich der Abwasserbeseitigung nicht zugestimmt. Dies 
wurde in der Abwägung berücksichtigt. Es ist wie unter Maßga-
be Nr. 2 aufgeführt zu verfahren.

Auflage 1
Sämtliche Auslegungsunterlagen sind unter Angabe des Ausle-
gungszeitraumes zu beurkunden, dabei ist ebenfalls die Veröf-
fentlichung im Internet aufzuführen. Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind 
mit den Entwürfen der Bauleitpläne, die Begründung und die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen öffentlich auszulegen. Diese Auslegungsunterlagen 
sind unter Angabe des Auslegungszeitraumes zu beurkunden 
und den Verfahrensakten beizufügen. Dieses Beurkundungs-
erfordernis gilt damit auch für jede einzelne umweltbezogene 
Stellungnahme. Möglich wäre eine gemeinsame Beurkundung, 
dann sind die Stellungnahmen jedoch wie z.B. bei Notarverträ-
gen untrennbar miteinander zu verbinden (Umlegen der linken 
oberen Ecken, Klammern, Siegeln, und Beurkundung unter 
Angabe des Auslegungszeitraumes auf der ersten oder letzten 
Seite der einzelnen Unterlagen).

Auflage 2
Die Begründung ist hinsichtlich der Löschwasserversorgung zu 
aktualisieren. Der Abwägung ist zu entnehmen, dass im Nahbe-
reich des Geltungsbereiches ein Saugbrunnen angelegt worden 
ist, dies findet sich in der Begründung nicht wieder. Die Lösch-
wasserversorgung zählt zur gesicherten Erschließung, die Be-
gründung ist daher zu aktualisieren
Die Planunterlagen wurden entsprechend der Maßgaben und 
Auflagen überarbeitet.
Der nunmehr nach dem Beitritt zu den Maßgaben und Auflagen 
überarbeitete Bebauungsplan Nr. 13 „Östlich des Lütower We-
ges“, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen (Teil B) wurde in der Sitzung vom 18. Dezember 
2024 als Satzung beschlossen. Die Begründung der Satzung 
einschließlich Anlagen wurde gebilligt.
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Erfolgreiches erstes Kinderfest in Neuendorf
Am 31. Mai feierte die Gemeinde Lütow ihr erstes Kinderfest – 
ein voller Erfolg für Groß und Klein!
Bei bestem Wetter strömten zahlreiche Familien auf das Fest-
gelände, wo die Kinder ein buntes Programm mit Sport- und 
Spielstationen, Hüpfburg und Musik erwartete. Auch kulinarisch 
war für jeden etwas dabei - selbstgebackene Kuchen, Popcorn 
und Zuckerwatte rundeten zu dem das Angebot ab.
Ein herzlicher Dank gilt den zahlreichen Sponsoren, wie u.a. 
dem Gutshaus Neuendorf, EDKA-Markt Brian Schmidt in  
Zinnowitz, LIDL Zinnowitz, ALBA Neuendorf, dem Campingplatz 
Zinnowitz sowie dem Souvenirgeschäft Heyn, welche unser 
Kinderfest großzügig unterstützt haben.
Des Weiteren geht unser besonderer Dank an die vielen frei-
willigen Helferinnen und Helfer aus unserer Gemeinde, deren 
großes Engagement und Organisationstalent zum reibungslo-
sen Ablauf beigetragen haben.
Die zahlreichen Spenden der Besucher unseres Festes werden, 
wie geplant, dem Kinderhospiz in Greifswald überreicht.
Mit dem gelungenen Auftakt steht fest: Das Kinderfest kann 
auch in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil im Ver-
anstaltungskalender der Gemeinde werden.

Gemeinde Lütow (Neuendorf/Netzelkow)
Im Auftrag
Matthias Bluhm
(1. stellv. Bürgermeister)

Die Gemeindevertretung Lütow billigte in der Sitzung am 
06.05.2025 den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 15 „Wo-
chenendhausgebiet an der Straße Am Achterwasser“ mit der 
Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und der Begründung in der 
vorliegenden Fassung von 01-2025 nach § 3 Abs. 1 BauGB. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB und die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB von der Auslegung zu unterrichten.
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 15 „Wochenendhaus-
gebiet an der Straße Am Achterwasser“ bestehend aus Plan-
zeichnung (Teil A), Text (Teil B) und der Begründung in der vorlie-
genden Fassung von 01-2025 werden gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

vom 30.06.2025 bis 05.08.2025

während der folgenden Zeiten:
Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 

18.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 

15.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
im Rathaus der Stadt Wolgast (geschäftsführende Gemein-
de des Amtes Am Peenestrom) im Kornspeicher, 1. Etage, FD 
Bauverwaltung/-planung, in 17438 Wolgast, Burgstraße 6a zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Während dieser Ausle-
gungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Vorentwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 15 schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan Nr. 15 unberücksichtigt bleiben.

Übersichtsplan BP Nr. 15 „Wochenendhausgebiet an der Straße 
Am Achterwasser“ OT Lütow

Die DIN Vorschriften, sowie weitere gesetzliche Grundlagen, 
auf die in den Auslegungsunterlagen Bezug genommen wird, 
stehen im Fachdienst Stadtentwicklung zur Einsichtnahme zur 
Verfügung.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 öffentlich bekannt 
gemacht. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses 
erfolgt durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt „Der Amtsbote 
Am Peenestrom“.
Ergänzend ist die Bekanntmachung im Internet über die Home-
page des Amtes Am Peenestrom unter www.amt-am-pee-
nestrom.de unter dem Link „Bekanntmachungen“, sowie die 
Auslegungs- und Beteiligungsunterlagen unter Bürgerservice; 
Flächennutzungs-/ Bebauungspläne und dem Link aktuelle Be-
teiligungsverfahren Gemeinde Lütow einzusehen. Zusätzlich 
sind die Unterlagen im Internetportal des Landes M-V, auf dem 
Bauleitplanserver M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bau-
leitplaene einsehbar.
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zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Während dieser 
Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum 
Entwurf der 5. Ergänzung der Klarstellungssatzung mit Erwei-
terungen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Sauzin 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die 5. Ergänzung der Klarstellungssat-
zung mit Erweiterungen für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Sauzin unberücksichtigt bleiben.
Die DIN Vorschriften, sowie weitere gesetzliche Grundlagen, 
auf die in den Auslegungsunterlagen Bezug genommen wird, 
stehen im Fachdienst Bauverwaltung/-planung zur Einsichtnah-
me zur Verfügung.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 und 4a Abs. 4 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses erfolgt 
durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt „Der Amtsbote Am 
Peenestrom“.
Ergänzend ist die Bekanntmachung im Internet über die Home-
page des Amtes Am Peenestrom unter www.wolgast.de unter 
dem Link „Bekanntmachungen“, sowie die Auslegungs- und 
Beteiligungsunterlagen unter Bürgerservice; Flächennutzungs-/ 
Bebauungspläne und dem Link aktuelle Beteiligungsverfahren 
Gemeinde Sauzin einzusehen. Zusätzlich sind die Unterlagen im 
Internetportal des Landes M-V, auf dem Bauleitplanserver M-V 
unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene einsehbar.

                   

Information zum Seniorentanz
Der Seniorentanz im Restaurant Mowgli‘s Kitchen am Fisch-
markt 3 in Wolgast geht in die Sommerpause. Erst im Septem-
ber geht es weiter.
Und meine lieben Senior*innen, kommt gut durch den Sommer, 
bleibt schön gesund und denkt daran: Du hörst nicht auf zu tan-
zen, weil Du alt wirst. Du wirst alt, weil Du aufhörst zu tanzen!

Beste Grüße

DJ TOM

 
Wolgaster Begegnungscafé ab Juli 

mit noch mehr Angeboten
Wolgaster Inklusions- und Begegnungscafé
Lange Str. 15/ Swinkestr., 17438 Wolgast Tel. 01 60 – 15 41 866
Träger: Bildungscampus Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Postanschrift: Hauptstr. 11, 17438 Wolgast
inklusionscafe@bildungscampus-mv.de

„Relaunch“ für das Wolgaster Begegnungscafé „bunt & wertvoll“ 
im Gewölberaum des Café Biedenweg! Fast sah es so aus, als 
müsste das im April 2024 neu erschaffene Begegnungscafé 
nach nur einem Jahr wieder schließen, da sich in Wolgast kei-
nerlei Förderungsmöglichkeit finden ließ – ein Antrag für das 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ war leider gescheitert. 
Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 4 
und über 90 Jahren, immerhin monatlich rund 150 Gäste, be-
dauerten diese Absicht schon sehr und bekundeten dies auch 
persönlich, per Mail und in den sozialen Medien. Etwa 250 
Veranstaltungen im Jahr wären damit in der Wolgaster Altstadt 
wieder entfallen – sehr zum Bedauern des Teams des Bildungs-
campus-MV©, das sich mit diesem Angebot für die soziale Teil-

Bekanntmachung der Gemeinde Sauzin über 
den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
zur 5. Änderung der Klarstellungssatzung

Übersichtsplan 5. Ergänzung der Klarstellungssatzung mit Er-
weiterungen für den im Zusammenhang bebauten OT Sauzin

Das Plangebiet der umfasst eine Teilfläche des Flurstückes 114/18 
der Flur 1 der Gemarkung Sauzin. Das Flurstück 114/18 liegt am 
nördlichen Ortsrand. Es wird im Norden und Süden durch Wohn-
bebauung sowie im Osten durch die Wolgaster Straße begrenzt. 
Der westliche Teil des Grundstückes soll als Ergänzungsgebiet 
in den Geltungsbereich der Innenbereichssatzung aufgenommen 
werden. Das Ergänzungsgebiet hat eine Fläche von rd. 376 m². 
Ziel der Planergänzung ist die Schaffung von Baurecht für Ne-
benanlagen in Ergänzung der Hauptnutzung.
Die Gemeindevertretung Sauzin billigte in der Sitzung am 
18.03.2025 den Entwurf der 5. Ergänzung der Klarstellungssat-
zung mit Erweiterungen für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Sauzin mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Ent-
wurf der Begründung in der vorliegenden Fassung von 01-2025 
und beschloss die öffentliche Auslegung der Entwurfsunterla-
gen nach § 3 Abs. 2 BauGB.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB und die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB von der Auslegung zu unterrichten.
Der Entwurf der 5. Ergänzung der Klarstellungssatzung mit Er-
weiterungen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Sau-
zin mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und der Begründung 
in der Fassung von 01-2025 wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

vom 30.06.2025 bis 05.08.2025

im Rathaus der Stadt Wolgast (geschäftsführende Gemein-
de des Amtes Am Peenestrom) im Kornspeicher, 1. Etage, 
FD Bauverwaltung/-planung, in 17438 Wolgast, Burgstraße 6a 
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habe von Menschen einsetzt, die sich diese eben sonst nicht 
leisten könnten. Besucht werden die Veranstaltungen und Kur-
se des Begegnungscafé insbesondere von Kindern im Rahmen 
der Kunst- und Kreativkurse und zu Vorlesestunden mit dem 
Lesehund Lucky, von Jugendlichen (der Bildungscampus war 
2023 und 2024 auch Projektträger des Jugendforums) und v.a. 
von Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind oder mit einer 
schmalen Rente auskommen müssen. Nicht jeder kann sich ein 
3-Gänge-Abendmenü, einen Kinobesuch oder einen Töpferkurs 
leisten und Anspruch des Begegnungscafés ist es, alle Veran-
staltungen incl. Getränken und einer kleinen Verpflegung kos-
tenlos anzubieten. Wer sich beteiligen kann und möchte, leistet 
seinen Beitrag in die Spendendose. Natürlich ist ein solches so-
ziales Projekt dann auch auf Förderungen angewiesen.
Quasi in letzter Sekunde kam die Unterstützung aus Hamburg 
mit einer Fördermittelzusage der Deutschen Fernsehlotterie 
und sorgte für Aufatmen und Jubelschreie bei TeilnehmerIn-
nen, Vereinsmitgliedern und dem zumeist ehrenamtlich tätigen 
Team. Die Mitglieder des Bildungscampus setzten ein neues 
Konzept auf – bereits seit April gibt es keinen öffentlichen Café-
betrieb mehr, künftig entfallen auch Catering-Angebote, große 
Projekte und Wahlpflichtkurse in Schulen. Die Konzentration 
liegt voll auf der Ausrichtung von noch mehr Veranstaltungen, 
Kursen und Aktionen: Spielenachmittage, Abendmenüs, Kino-
abende, Kinder-Kreativ- und Töpferkurse für alle, Lesungen und 
(Vor-)Lesenachmittage und Handarbeitstreffs.
Einige Angebote erfreuen sich seit längerem besonderer Auf-
merksamkeit: das Trauercafé mit psychosozialer Begleitung, 
das Technik-Café für Seniorinnen und Senioren (hier geht es 
um konkrete Hilfestellung im Umgang mit Handy oder Laptop), 
die Workshops zu Selbsthilfethemen oder auch „Kunst & Cock-
tail“ – bunte kreative Abende mit alkoholfreien Cocktails. Ein 
besonderer „Renner“ war von Beginn an der „Wolgaster Kinder-
Koch-Club“, in dem sich eine feste Gruppe von 12 Kindern re-
gelmäßig trifft, um mit viel Spaß die Grundbegriffe des Kochens 
und Backens zu erlernen und natürlich gemeinsam zu essen. 
Im Juli startet hierzu eine zweite Gruppe, für die noch Anmel-
dungen möglich sind. Ein weiteres neues Angebot ab Juli: am 
„Frust-Freitag“ einfach mal gemeinsam bei Kaffee und Kuchen 
über den Frust der Woche reden und dann gemeinsam fröhlich 
ins Wochenende starten.
Bis zu 20 Gäste können jeweils an den Veranstaltungen – je 
nach Angebot – teilnehmen. Für einige begehrte Angebote ist 
eine Anmeldung Bedingung und tw. gibt es Wartelisten. Weitere 
Informationen sind dem jeweiligen Monatsflyer zu entnehmen. 
Derzeit wird an einer Fahrdienst-Kooperation gearbeitet – vie-
le Seniorinnen und Senioren, die nicht in der Altstadt wohnen, 
haben in der Vergangenheit bedauert, nicht so oft an den An-
geboten teilnehmen zu können. Das soll sich mit mehr Mobilität 
bald ändern.
Momentan beteiligen sich eine hauptamtliche Mitarbeiterin und 
etwa 10 ehrenamtlich Aktive an der Gestaltung des Programms 
– neue Gesichter sind auch hier gern gesehen.
Ein großes Dankeschön des ganzen Teams geht an dieser Stel-
le an Frau Barbara Neubüser, die das Projekt von der allerers-
ten (Kinder-Kunst-Kurs-)Stunde an immer und in jeder Hinsicht 
wertschätzend begleitet hat!
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Dampfeisenbahnfährschiff  
STRALSUND e. V.

Wir feiern am 19. Juli 2025 den  
135. Geburtstag  

des altehrwürdigen Schiffes.

Den Auftakt macht das Pommersche Blasorchester, um  
die geladenen Gäste zu 11.00 Uhr auf unsere Fähre zu ge-
leiten.
Am Nachmittag ist OPEN SHIP und ab 19.30 Uhr spielen die 
GREENHÖRNER für uns alle Irish Folk and Pubmusik.
Am Nachmittag bieten wir Kaffee und Kuchen an und am 
Abend Deftiges vom Grill in gewohnter Weise und die  
Kehlen müssen auch nicht trocken bleiben.
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Heimatbuch  
„Papendorf - damals und heute“

Im April 2025 er-
schien das Hei-
matbuch „Papen-
dorf – damals und 
heute“. Verfasser 
ist der Papen-
dorf stammende 
H a n s - J ü r g e n 
Zeun, geb. Wol-
tanski. In dem in-
teressanten und 
liebevoll gestalte-
ten Buch wird die 
jahrhundertealte 
Geschichte des 
ehemaligen vor-
pommerschen 
Rittergutes Pa-
pendorf in Wort 
und Bild darge-
stellt. Aus alten 
Ortsplänen, Dorf- 
und Gebäudean-
sichten sowie aus 
persönlichen Fotos offenbaren sich vielfältige örtliche Gegeben-
heiten in historischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Hin-
sicht. Neben einer detaillierten Bewohnerübersicht von 1945 bis 
1989 geben kurzweilige Geschichten und Anekdoten Einblicke 
in das frühe Dorfleben.
Am 10.05.25 erfolgte in Lassan durch Hans-Jürgen Zeun und 
Wolfgang Woltanski die Übergabe des Heimatbuches an Bernd 
Jordan, den Vorsitzenden der IG Heimatgeschichte.

Exkursion der Museumsgesellschaft  
Wolgast e. V. unter dem Motto  

„Wir entdecken Schlösser und Burgen  
in unserer näheren Heimat“  

am 22. Mai 2025

Die Museumsgesellschaft Wolgast und ihre mitfahrenden Gäs-
te besuchten auf ihrer diesjährigen Frühjahrsfahrt die Müggen-
burg, die Festung Spantekow und die Gutsanlage Janow.
An der wunderschönen Burgruine Landskron wurde der mittäg-
liche Stopp eingelegt.
Wir konnten uns an der Gutsanlage in Broock und am Gutshaus 
in Gültz vom Fortschritt der Sanierungsarbeiten der Anlangen 
überzeugen.
In Tützpatz besichtigten wir das Schloss mit dem großen Wirt-
schaftshof. Das Ensemble wird vom Eigentümer Helmuth von 
Maltzahn und der Stiftung Denkmalschutz zurzeit restauriert. 
Unweit von Tützpatz, in Gützkow, konnten wir einen kurzen 
Blick auf eine bereits restaurierte barocke Herrenhausanlage, 
mit Wirtschaftsgebäuden und Park der Familie von Maltzahn 
werfen.
An allen Bauwerken und während der Fahrt versorgte Wolfgang 
Hempel die Mitfahrer kenntnisreich mit den nötigen Informa-
tionen zur Geschichte, den Bewohnern der Bauten sowie zur 
Landschaft und Natur.
Für die Organisation und Durchführung der Fahrt danken  
alle Mitfahrer besonders Wolfgang Hempel, dem Busfahrer 
Achim Tetzlaff und dem gesamten Vorstand der Museumsge-
sellschaft.

Ute Spohler
Mitglied der Museumsgesellschaft Wolgast
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Lassaner Schützen-Compagnie  
1763 e. V.

Am 10. Mai 2025 fand das Adler und Königsschie-
ßen des Vereins statt. Es waren mehr als die Hälfte 
der Mitglieder anwesend.
Beginn war 9.30 Uhr und der letzte Schuss fiel um 14.30 Uhr. 
Es wurde an diesem Tag auch besprochen, welche Vorhaben 
und Arbeiten durchgeführt werden müssen. Beim gemütlichen 
Grillen kamen auch gute Ideen.
Wer die Majestäten sind, das wird zum Schützenfest am 16. Au-
gust 2025 bekannt gegeben.
Beim Adlerschießen wurden folgende Ergebnisse erzielt.

Adlerkönig: Bernd Pionke
Kronprinz: Klaus Karteusch
Reichsapfel: Axel Hanneforth
Zepter: Gerd Döring
Linke Schwinge: Karsten Liefländer
Rechte Schwinge: Jürgen Räsch
Linke Kralle: Sandra Lüder
Rechte Kralle: Michael Bublitz

Am 17. Mai 2025 wurde der Pfingstpokal Trap ausgeschossen. 
Leider nahmen nicht so viele Schützen teil. Aber das Schießen 
wurde durchgeführt.
Glückwunsch den drei Erstplatzierten.

Platz 1 Dirk Bernd Freizeitschütze
Platz 2 Reinhard Wörz SC-Lassan
Platz 3 Philipp Garz SV-Schönfeld

 
 

 

Museumsgesellschaft Wolgast e. V.
Förderverein St. Petri Wolgast e. V.
Philipp-Otto-Runge-Klub Wolgast e. V.
www.rungeklub.de
Förderverein St. Gertrud zu Wolgast e. V.

Veranstaltungen Juni 2025
Sa., 21.06., 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Förderverein St. Gertrud 
zu Wolgast e. V.
Zum Tag der Backsteingotik öffnen wir die Gertrudenkapelle für  
Führungen, Gespräche und einen Videofilm. Das ursprünglich 
angekündigte Barockkonzert muss leider ausfallen Exkursion der 
Museumsgesellschaft Wolgast nach Wolfshagen/Uckerland mit 
Abendessen im Schloss Rattey

Termin Samstag, 18. Oktober 2025
Abfahrt 12:30 Uhr ab Wolgast Hafen, anschließend Schwesternheim 
Rückkehr gegen 20:30 Uhr
Historischer Hintergrund Das am Haussee gelegene ehem. Gutsen-
semble in Wolfshagen befindet sich in der Nähe einer mittelalterlichen 
Burg, die 1292 erstmals erwähnt wurde. Der gesamte Komplex, 
einschließlich der Burgruinen und interessanter Denkmäler, wurde 
zwischen 1828 und 1858 durch Hermann von Schwerin in eine ma-
lerische Parklandschaft integriert. Die Pläne für den Landschaftspark 
stammen von Peter Joseph Lenné. Obwohl so bedeutende Bauten 
wie das Herrenhaus und die Orangerie verloren sind, ist das Ensem-
ble bis heute noch weitgehend geschlossen erhalten.

Programm Wolfshagen: ehem. Gutshof – ev. Kirche – Erbbegräbnis 
von Schwerin – Königssäule – Gasthaus – Schmiede – Waage – Zoll-
haus – Gärtnerhaus – Fischerhaus – Wildwärterhaus – Denkmal der 
Befreiungskriege – Ehrenpforte – Fliesenbrücke – Burgruine Rattey: 
ehem. Herrenhaus mit Park – Abendessen Anmeldung bis zum 15. 
Mai 2025 bei Gudrun Behnke: 03836/2760193
Leitung und Informationen PD Dr. Jana Olschewski: 
jana.olschewski@gmx.de

Kosten Busfahrt, Führung durch Wolfshagen und Abendessen (ohne 
Getränke): 45 € für Mitglieder, 50 € für Nichtmitglieder, bitte bis zum 
5. Oktober 2025 auf das Vereinskonto der Museumsgesellschaft
DE36 1505 0500 0100 1362 14 überweisen.
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Sportschützenverein  
Wolgast 1990 e. V.

Kreismeisterschaften 50 m/25 m  
in Wolgast

Am Wochenende des 02. und 03.05.2025 wurden auf der 
Schießanlage in Wolgast die Kreismeisterschaften des KSB 
Vorpommern-Greifswald in den KK und GK Disziplinen mit dem 
Gewehr und der Pistole ausgetragen. Geschossen wurde mit 
dem KK Gewehr auf 50 m in der stehend Auflage und liegend 
Freihand Disziplin und mit der Kurzwaffe auf 25 m in den Diszi-
plinen Sport- und Zentralfeuerpistole sowie in den Großkaliber- 
und KK Standard Pistolendisziplinen.
Für den KSB V-G war dieser Wettkampf als besonderer Höhe-
punkt anzusehen, da dies die wichtigsten Disziplinen im Wett-
kampfgeschehen der Sportschützen sind und Voraussetzung 
für die Qualifikation zu den Landesmeisterschaften beitragen.
Insgesamt beteiligten sich 13 Vereine des Kreisschützenbundes 
mit 135 Starts an den Meisterschaften. Den größten Anteil dar-
an hatte der SSV Wolgast mit 54 Starts und hat dabei 21 erste 
Plätze errungen.
Zum guten Gelingen des Wettkampfes war zu verzeichnen, dass 
alle Starts, also auch in den Pistolendisziplinen, problemlos auf 
elektronische Scheiben geschossen werden konnten.

Nachstehend unsere Sieger in den einzelnen Disziplinen:

Dr. Ingrid 
Jahn

Senioren 3 Diszipl. 1.41 KK Gewehr 
Auflage 30 Schuss,

289,0 
Ringe

Damen 4 Diszipl. 2.40.1 KK Pistole 
30 Schuss

220 Ringe

Jörg 
Duschek

Senioren 1 Diszipl. 1.43 KK Gewehr 
Auflage 30 Schuss

279,9 
Ringe

Herren 3 Diszipl. 2.45 
Zentralfeuerpistole 
30 + 30 Schuss

465 Ringe

Diszipl. 2.53.1 GK Pistole 
9 mm 20 Schuss Aufl.

151 Ringe

Manfred 
Collin

Senioren 6 Diszipl. 1.41 KK Gewehr 
Auflage 30 Schuss

274,5 
Ringe

Diszipl. 1.43 KK Gewehr 
30 Schuss Auflage

292,4 
Ringe

Lothar 
Jahn

Senioren 3 Diszipl. 1.43 KK Gewehr 
30 Schuss Auflage

291,0 
Ringe

Diszipl. 2.53.1 KK Pistole 
9 mm 20 Schuss Aufl.

134 Ringe

Helmut 
Gerhardt

Senioren 4 Diszipl. 1.43 KK Gewehr 
30 Schuss Auflage

284,0 
Ringe

Norbert 
Kaeding

Senioren 5 Diszipl. 1.43 KK Gewehr 
30 Schuss Auflage

234,3 
Ringe

Frank 
Jager

Senioren 2 Diszipl. 1.45.1 KK Gewehr 
Mehrl. 30 Schuss

216,7 
Ringe

Diszipl. 1.45.2 KK Gewehr 
Mehrl. 30 Sch. Aufl.

272,3 
Ringe

Nico 
Müller

Herren 1 Diszipl. 1.80 KK Gewehr 
Liegend 40 Schuss

572,5 
Ringe

Steffen 
Wegener

Herren 2 Diszipl. 2.40 KK Pistole 
30 + 30 Schuss

511 Ringe

Diszipl. 260 KK 
Standardpistole 
3 mal 20 Schuss

480 Ringe

Diszipl. 2.40.1 KK Pistole 
30 Schuss Präzision

252 Ringe

Diszipl. 2.45.1 
Zentralfeuerpistole 
30 Sch. Präzi.

243 Ringe

Diszipl. 2.53.1 GK Pistole 
9 mm 20 Schuss Aufl.

165 Ringe

Ronny 
Mische

Herren 3 Diszipl. 2.55 GK Revolver 
357. Magnum 40 Sch.

360 Ringe

Andres 
Rieck

Herren 3 Diszipl. 2.53 GK Pistole 9 
mm 40 Schuss

325 Ringe

Am 24. Mai 2025 fand 
das Trainingsschießen 
der Schützen aus Kren-
zow statt. Es war wie im-
mer ein gutes Schießen 
unter Gastschützen und 
Schützen aus unserem 
Verein.
Am 31. Mai 2025 betei-
ligten wir uns auch mit 
einem Stand zum Fest 
der Vereine sowie an-
lässlich des Kindertages 
mit Taubenstechen und 
Büchsen werfen.
Ein Dankeschön an Kerstin, Jürgen und Helmut.

Am 7. Juni wurde der Pfingstpokal in Kleinkaliber geschossen. 
Auch hier hätten wir uns mehr Teilnehmer gewünscht.
Platz 1 Frank Jager SSV-Wolgast
Platz 2 Dirk Hinrichs SC-Lassan
Platz 3 Matthias Sandhop Groß-Ernsthof

Nächste Schießwettkämpfe:
21. Juni 2025 Wanderpokal der Lassaner Schützen-Compagnie 

9.00 Uhr.
12. Juli 2025 Sommerpokal KK, Beginn 9.00 Uhr
26. Juli 2025 Freizeitschießen Trap mit Überraschungen
9. August 2025 Sommerpokal Trap

Die Schießwettkämpfe beginnen 9.00 Uhr.
Trainingsschießen finden jeweils Mittwoch 15.00 Uhr und Frei-
tag 14.30 Uhr in Trapschießen statt.
Vielen Dank an alle Sportschießleiter für die Durchführung der 
Schießwettkämpfe und das Trainingsschießen.

Mit sportlichem Schützengruß

Jörg Köppen
Vorsitzender
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Kegelsieger des Monats April

Kegelsieger des Monats Mai Fotos: privat

Regina Landfadt

Volkssolidarität -  
Ortsgruppe Hohendorf

Blütenfest zum Kindertag

Unser „Blütenfest“ zum Kindertag hat großen und kleine „Gärt-
nern“ sehr viel Spaß und Freude gemacht.
Leuchtende Kinderaugen waren Dank für viel Mühe und Arbeit.
Auf diesem Wege möchten wir allen fleißigen Helfern, den 
Sponsoren für die Bereitstellung der Hüpfburgen, dem Kuchen-
bäcker und den Gebern von Sach- und Geldspenden ganz herz-
lich danken.
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Hilfreich ist es, wenn Unterlagen - wie Bescheide und Schrift-
wechsel mit den Behörden - zum Termin mitgebracht werden.
Der Bürgerbeauftragte ist Verfassungsorgan und übt sein Amt 
unabhängig aus. Nicht beraten werden darf in privatrechtlichen 
Angelegenheiten zwischen Einzelpersonen, wenn ein Gerichts-
verfahren anhängig ist oder die Überprüfung einer gerichtlichen 
Entscheidung begehrt wird.
Der Bürgerbeauftragte Dr. Christian Frenzel, von Haus aus 
Jurist, ist seit dem 1. März 2024 im Amt und führt regelmäßig 
Sprechtage im ganzen Land durch.

V. i. S. d. P. Dr. Christian Frenzel

Mit LEADER die Region gestalten:  
Informationsveranstaltung zur  

Fördermöglichkeiten und Mitmach-Chancen 
Webinar am 18. Juni 2025 um 16 Uhr

Die Lokale Aktionsgruppe „Vorpommersche Küste“ lädt alle In-
teressierten herzlich zu einem informativen Webinar zum The-
ma „Mit LEADER die Region gestalten“ ein. Das Online-Semi-
nar findet am 18. Juni 2025 um 16:00 Uhr statt und richtet sich 
an alle, die mehr über das Förderinstrument LEADER erfahren 
möchten - für die Umsetzung eines konkreten Projektes oder 
aus dem generellen Wunsch heraus, aktiv an der Gestaltung 
der eigenen Heimat mitzuwirken.
LEADER ist ein bewährtes Förderinstrument der Europäischen 
Union, das die Entwicklung ländlicher Räume unterstützt und 
maßgeblich auf der Mitwirkung von Menschen aus der Regi-
on basiert. Im Rahmen des Bottom-Up-Prinzips wird von die-
sen entschieden, was in der Region benötigt wird und welche 

Notruf-Telefonnummern
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: ...........................116 016
Hilfetelfon Gewalt gegen Männer: .................0800 1239900
Hilfetelefon Schwangere in Not: ..................0800 40 40 020

Bürgerbeauftragter des Landes  
Mecklendburg-Vorpommern

Der Bürgerbeauftragte kommt nach Wolgast, Anmeldungen für 
den Sprechtag sind jetzt möglich.
Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
Dr. Christian Frenzel, wird am 1. Juli 2025 einen Sprechtag in 
Wolgast durchführen. Er wird sich vor Ort den Fragen der Bür-
gerinnen und Bürger stellen und Anregungen, Bitten und Be-
schwerden entgegennehmen.
Für den Sprechtag bitten wir um telefonische Anmeldung im 
Büro in Schwerin, Telefon 0385 5252709. Ein Terminwunsch 
kann auch über das Kontaktformular auf der Homepage des 
Bürgerbeauftragten übermittelt werden. Der Sprechtag wird im 
tech. Rathaus in der Burgstraße 6 in Wolgast stattfinden.
Der Bürgerbeauftragte kann helfen, wenn es Probleme mit der 
öffentlichen Verwaltung im Land gibt. Auch in sozialen Angele-
genheiten wird beraten und unterstützt; Anliegen der Menschen 
mit Behinderung sind dabei ein besonderer Schwerpunkt. Ein-
gaben zur Landespolizei sind ebenfalls möglich.
Im persönlichen Gespräch beim Sprechtag lassen sich An-
liegen oft leichter und besser darlegen als schriftlich oder am 
Telefon. Der Bürgerbeauftragte prüft dann, unterstützt von den 
Fachleuten seines Teams, ob und wie Unterstützung und Hilfe 
gegeben werden können.

Volkssolidarität Nordost e. V.
Veranstaltungsplan Juli 2025

Begegnungsstätte Kleeblattcenter Wolgast
„Egal ob Mitglied der VS oder nicht, ob Besucher oder Anwohner, jeder ist herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie!“
Adresse: Ostrowskistraße 1a in 17438 Wolgast
Telefon: 03836 203202

Datum Wochentag Uhrzeit Veranstaltung
01.07.25 Dienstag 13:30 - 16.00 Uhr Chorprobe
02.07.25 Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr Sommerfest für WG I, WG II, Tagespflege und betreutes Wohnen
03.07.25 Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr Kegelnachmittag Bitte anmelden!
07.07.25 Montag 13:00 - 16:00 Uhr Rommèclub
08.07.25 Dienstag 13:30 - 16:00 Uhr Chorprobe
09.07.25 Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr Karten- und Würfelspiele / Skat
10.07.25 Donnerstag 13:00 - 16:00 Uhr Handarbeit und Spielenachmittag
14.07.25 Montag 13:00 - 16:00 Uhr Rommèclub
15.07.25 Dienstag 13:30 - 16:00 Uhr Chorprobe
16.07.25 Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr Karten- und Würfelspiele / Skat
17.07.25 Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr Kaffeenachmittag Bitte anmelden!
21.07.25 Montag Feiertag
22.07.25 Dienstag 13:30 - 16:00 Uhr Chorprobe
23.07.25 Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr Karten- und Würfelspiele / Skat
24.07.25 Donnerstag 13:00 - 16:00 Uhr Handarbeit und Spielenachmittag
28.07.25 Montag 13:00 - 16:00 Uhr Rommèclub
29.07.25 Dienstag 13:30 - 16:00 Uhr Chorprobe
30.07.25 Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr Karten- und Würfelspiele / Skat
31.07.25 Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr Kaffeenachmittag mit frisch gebackenen Waffeln

Bitte anmelden!
Änderungen vorbehalten. Wir suchen neue Skatspieler.
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Agentur für Arbeit Greifswald
Die Wartezeit in der Arbeitsagentur hat ein Ende – 

Jetzt Termin online buchen

Ab dem 1. Juni benötigt man für den Besuch in der Agentur 
für Arbeit einen Termin - und zwar unabhängig vom jeweiligen 
Anliegen. Den Wunschtermin bucht man ganz einfach im Inter-
net unter www.arbeitsagentur.de/greifswald. Besucher der Ar-
beitsagentur haben so einen planbaren, direkten Zugang ohne 
Wartezeiten. Darüber hinaus können mittlerweile viele Anliegen 
online erledigt werden, wie die Mitteilung von Veränderungen, 
Gespräche mit der Arbeitsvermittlung oder die Beantragung von 
Leistungen.
Die Arbeitsagentur weist darauf hin, dass Termine rechtzeitig 
gebucht werden sollten. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
sich Menschen arbeitslos melden müssen. Für eine wirksame 
Arbeitslosmeldung muss man spätestens am ersten Tag der 
Arbeitslosigkeit ein Termin in der Arbeitsagentur wahrnehmen. 
Alternativ kann man die Arbeitslosmeldung im Internet mit der 
Online-Funktion des Personalausweises sowie der BUND.ID 
vornehmen.
Der terminierte Zugang wird ab dem 1. Juni 2025 in Anklam, 
Pasewalk, Ueckermünde und Wolgast eingeführt. Aber auch für 
Besuche in der Hauptagentur Greifswald wird eine Terminbu-
chung empfohlen, um Gespräche besser einplanen zu können 
und unnötige Fahrwege zu vermeiden.
Neben der Terminbuchung im Internet steht auch die kostenfreie 
Servicenummer der Arbeitsagentur zur Verfügung unter 0800 4 
5555 00.

Projekte umgesetzt werden sollen. Inhaltlich erstrecken sich 
die Vorhaben dabei zum Beispiel auf die Bereiche Natur- und 
Klimaschutz, generationenübergreifender Zusammenhalt und 
Stärkung des Ehrenamtes, Daseinsvorsorge oder auch die Ent-
wicklung der lokalen Wirtschaft. Im Rahmen des Webinars wer-
den die Grundlagen von LEADER erklärt, die Vorteile für die 
Region aufgezeigt und Möglichkeiten vorgestellt, wie engagierte 
Bürgerinnen und Bürger aktiv mitwirken können.
Interessierte können sich bis zum 13. Juni 2025 per E-Mail oder 
telefonisch anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für weitere Informationen und Anmeldung:
LEADER-Regionalmanagement
Nele Hartleben (Regionalmanagerin)
Telefon: 03834 8760-3120
E-Mail: Nele.Hartleben@kreis-vg.de

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Entdeckungstour „Renaturierung Peenetal“
Im Rahmen des Projektes E6 der Flächenagentur M-V GmbH 
als Tochter der Stiftung wurden die Polder Immenstädt und Pin-
now (kurz vor der Zecheriner Brücke zur Insel Usedom) rena-
turiert.
Neben einer Wiedervernässung ehemals stark entwässerter 
Moore wurde eine Reihe weiterer Maßnahmen durchgeführt, 
um das Gebiet zu einem kleinen Paradies für Vögel zu entwi-
ckeln. So wurden Bruthilfen an- und ausgelegt, um Vögel wie 
Möwen und Seeschwalben das Brüten zu erleichtern. Auch 
grasen im Gebiet jetzt Exmoorponys und Hochlandrinder. Sie 
sollen das Gras kurz halten, so dass sich auch die Wiesenvögel 
wohl fühlen. Das Tragen von Gummistiefeln ist nicht
erforderlich, ein Fernglas wäre dagegen hilfreich.
Nach der Exkursion gibt es die Möglichkeit, sich am Grill mit Bio-
Bratwurst, hergestellt von gebietseigenen Rindern, zu stärken.

Termin: Samstag, 19. Juli 2025, 09:00 bis ca. 11:30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz an der B110 in 17390 Johannishof
Tourführer: Projektteam E6

Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben. Spenden sind jedoch 
sehr willkommen. Festes Schuhwerk ist erforderlich! Eine Teil-
nahme von Insekten-Allergikern kann nur bei Mitnahme eines 
Allergie-Notfallsets erfolgen! Für auf den Wanderungen ent-
standene Schäden übernimmt die Stiftung keine Haftung. Ihre 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte bringen Sie keine 
Hunde mit.

Ansprechpartner:
Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V
Mecklenburgstraße 7, 19053 Schwerin
E-Mail: info@stun-mv.de
Tel. 0385 7609995
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ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
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Allen Jubilaren des Monats  
übermitteln wir 

 herzliche Glückwünsche:
(Hinweis: Aufgrund des Bundesmeldegesetzes werden nur 
die Jubilare mit dem 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100., 101., 102. 
und folgenden Geburtstag im Amtsboten genannt.)

Jubilare der Gemeinde Buggenhagen

Schulz, Wolfgang

Jubilare der Stadt Lassan

Herzog, Ingelore
Wegner, Marianne

Kuhr, Sirena

Wenck, Inge
Rinkau, Krystyna

Golz, Horst

Jubilare der Gemeinde Krummin

Dankert, Constanze

Jubilare der Gemeinde Sauzin

Wegner, Renate Wege, Gerhard

Jubilare der Gemeinde Lütow

Switalski, Jochen
Gröger, Fred

Schmidt, Roland

Jubilare der Stadt Wolgast

Popp, Anni
Labitzky, Manfred
Wolgast, Elisabet

Darm, Brigitte
Lehmann, Kurt

Wildner, Gertrud
Carlsson, Helmut
Behrens, Renate

Buchs, Ulrich
Kazich, Irene
Rose, Heinz

Kickstein, Bärbel
Müller, Marianne
Ischen, Herbert

Adlung, Heidelore
Breudel, Regine

Dr. Mundt, Bernhard
Schröder, Norbert

Falk, Renate
Völchert, Wolfgang

Junker, Hans-Jürgen
Thurow, Brigitte
Lemke, Thomas

Hildebrandt, Detlef
Henschel, Ursula
Kutschan, Helga

Boetzel, Reinhardt
Holstein, Peter

Blankenburg, Reinhard
Sünram, Angelika

Bremer, Egbert
Florin, Carmen

Walckling, Gerald
Landfadt, Hans-Joachim

Sachsenweger, Silvia

Jubilare, die nicht im Amtsboten genannt werden möchten, 
können dies der Verwaltung (Tel. 03836/ 251-301, Frau Tews 
oder 251-303, Frau Lembke) mitteilen.




